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umgehen“ und in „Kunst, Lehre und Forschung Wege gehen, die sich der Offenheit verpflichten“ 
sowie zu der im Leitbild verankerten zentralen Aufgabe, künstlerische Talente professionell zu 
fördern, um ihnen „künstlerisch, pädagogisch und wissenschaftlich qualifizierte Perspektiven in 
Berücksichtigung der musikalischen Berufsfelder zu eröffnen“. 

Durch die Antragsunterlagen und die Gespräche beim Vor-Ort-Besuch mit der Hochschulleitung, 
den Institutsvertreter*innen, dem Lehr- und Forschungspersonal, den Vertreter*innen des 
nichtwissenschaftliches Personals, dem Landeshauptmann als Vorsitzendem des 
Universitätsrats sowie einem weiteren Mitglied des Universitätsrats konnten sich die 
Gutachter*innen davon überzeugen, dass die GMPU die Einhaltung akademischer Standards 
gewährleistet und zugleich um Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung bestrebt ist. Dieser 
Eindruck hat sich auch beim Rundgang (Bibliothek, Unterrichtsräume, Verwaltungsräume, Säle) 
mit Einblick in die künstlerischen, künstlerisch-pädagogischen, künstlerisch-wissenschaftlichen 
sowie wissenschaftlichen (Forschungs-)Projekte und in die Lehre an der GMPU bestätigt. 

Gemäß ihrer Satzung (§ 2 Abs. 1) wird die GMPU auf Basis der leitenden Grundsätze Freiheit 
der Wissenschaft und ihrer Lehre, Freiheit des künstlerischen Schaffens, der Entwicklung und 
der Erschließung der Künste sowie der Vermittlung von Kunst und ihrer Lehre, der Verbindung 
von Forschung und Lehre und der Vielfalt wissenschaftlicher und künstlerischer Theorien, 
Methoden und Lehrmeinungen geführt. Darüber hinaus sind in der Satzung (§ 22) als Aufgaben 
des Gremiums Forschung-Lehre-Praxis (FOLEP) definiert, über Forschung/EEK, 
forschungsgeleitete Lehre und den Transfer von Forschungserkenntnissen in Studium und 
Praxis zu beraten und den Einrichtungen der GMPU Empfehlungen hinsichtlich dieser 
Themenbereiche zu übermitteln. 

In ihrem Antrag sowie während des Vor-Ort-Besuchs unterstrichen die Vertreter*innen der 
GMPU ihre institutionelle Schwerpunktentwicklung zur künstlerischen Forschung (Artistic 
Research) und hoben dabei hervor, mit diesem interdisziplinären Forschungszweig mit 
künstlerisch-wissenschaftlicher Methodik einen „umfassenden und differenzierten 
Erkenntnishorizont zu eröffnen“, der entsprechend den Zielsetzungen künstlerischer Forschung 
„über die Musik hinausgeht“ und „allgemeine menschliche Fragestellungen, Themen und 
Problemstellungen berührt“ und dabei „Kunst und Leben zusammenführt“. 

Der Fokus von künstlerischer Forschung (Artistic Research) liegt an der GMPU auf der eigenen 
Kunstpraxis, wobei das künstlerische Schaffen „methodologisch als Vehikel“ fungiert, durch das 
neues Wissen und neue Erkenntnisse gewonnen werden können. 

Entsprechend der mit dem Universitätsrat und der Bildungspolitik des Landes Kärnten 
vereinbarten universitären Entwicklungsausrichtung an der GMPU sind die beantragten 
Forschungsschwerpunkte im geplanten künstlerischen Doktoratsstudium an der GMPU die drei 
Bereiche Musikalische Aufführungskunst, Komposition sowie Klang und Intermedia. 

Im Rahmen eines angestrebten Habilitationsverfahrens sind als wissenschaftliche 
Habilitationsfächer – angelehnt an die Forschungsdisziplinen der GMPU – Ethnomusikologie 
(z. B. transkulturelle Praktiken und Ästhetiken, Klangtaxonomien und Klangarchive, 
Dekolonialisierung), Angewandte Musikwissenschaft (z. B. Forschung zu Künstler*innen und 
Publikum, Live-Performance, zum Erleben von Musik) und Musikpädagogik (z. B. Forschung zu 
musizierpädagogischer Praxis und schulischem Musikunterricht, Jazzpädagogik, 
Chorpädagogik, Philosophy of Music Education, Mentoring, Großgruppenunterricht, 
Improvisation, Motivation, Praxisphasen in der Lehramtsausbildung), als künstlerisch-
wissenschaftliche Habilitationsfächer Artistic Research und Musiktheorie sowie als künstlerische 
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b. Organe (sowie Einrichtungen und deren Gliederung); hier den gesetzlichen Voraussetzungen 
entsprechend und im Rahmen der gemäß §§ 4 bis 8 des K-MPrivHG vorgegeben zur Erfüllung 
der Anstaltsaufgaben zu berufenden Organe; an den gesetzlichen Vorgaben orientierend in der 
Satzung in Bezug auf Zusammensetzung, Einrichtung, Funktion und Aufgaben klar definiert 
(sowie hier auch die weiteren Einrichtungen der GMPU) im Teil III: Organe, Einrichtungen und 
Gliederung §§ 5–24 sowie auch in der der Satzung angehängten Allgemeinen Geschäftsordnung 
der Kollegialorgane (Anhang 2) geregelt 

c. Gleichstellung aller Geschlechter durch den „Gleichstellungsplan mit den Aspekten 
Diskriminierungsverbot, Vereinbarkeit von Studium, Forschung und Lehre mit Familie und 
Geschlechtergerechtigkeit im Teil VI: Anhänge für Verfahrens- und organisationsrechtliche 
Bestimmungen, Anhang 8 sowie durch die Förderungsmaßnahmen, Ziele und gesetzlichen 
Grundlagen des „Frauenförderungsplans“ im Teil VI: Anhänge für Verfahrens- und 
organisationsrechtliche Bestimmungen, 

d. Gewährleistung der Mitsprache der Studierenden in akademischen Angelegenheiten, 
insbesondere im Senat, § 6 (1), in Institutskonferenzen, § 15 (1), in Studienkommissionen, § 
16 (1), im Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen (AKG), § 19 (1), im Orchesterrat, § 19, im 
Qualitätsteam, § 20, im Gremium Forschung-Lehre-Praxis (FOLEP), § 22 (2) sowie durch die 
Studierendenvertretung, §24 

e. Bestimmungen über die Studien, Lehrgänge, Außerordentliche Studien, insbesondere 
Zulassungs-, Aufnahme- und Prüfungsordnungen sowie Akademische Grade und Studienbeitrag 
durch die „Studien- und Prüfungsordnung (Genehmigt durch den Senat am 23. Februar 2021, 
Aktualisierung genehmigt durch den Senat am 22. August 2024)“ im Teil VI: Anhänge für 
Verfahrens- und organisationsrechtliche Bestimmungen, Anhang 1 

f. Akademische Ehrungen als Ehrensenator*innen oder Ehrenbürger*innen (gemäß § 8 Abs. 2 
PrivHG) im Teil VI: Anhänge für Verfahrens- und organisationsrechtliche Bestimmungen, 

g. Richtlinien über Berufungsverfahren durch die „Berufungsordnung für 
Universitätsprofessuren (erlassen durch Beschluss des Senates vom 07.09.2021, geändert 
durch Beschluss des Senates vom 22.11.2022, geändert durch Beschluss des Senates vom 
05.03.2024)“ im Teil VI: Anhänge für Verfahrens- und organisationsrechtliche Bestimmungen, 
Anhang 4; vorgelegt wurden ebenso Richtlinien über Habilitationsverfahren in der 
„Habilitationsordnung (erlassen durch den Beschluss des Senates vom 26.06.2023)“, die nach 
erfolgreicher Akkreditierung eines facheinschlägigen Doktoratsstudiengangs als Anhang der 
Satzung in Kraft tritt. 

Die Rechtsstellung und Aufgabenbereiche, die Gliederung des Studienangebotes, die Organe, 
Einrichtungen und Gliederung, die dienstrechtlichen Bestimmungen und der Bereich Gebarung 
und finanzielle Kontrolle sowie auch die Mitwirkungsrechte der akademischen Selbstverwaltung 
sind in der vorgelegten Satzung sowie die verfahrens- und organisationsrechtlichen 
Bestimmungen (hier auch die „Allgemeine Geschäftsordnung der Kollegialorgane“, die 
„Wahlordnung“, die „Einbindung Absolventinnen/Absolventen“ und die „Dienstordnung 
„einschließlich der Beschreibung der Verwendungsgruppen) in den entsprechenden Anhängen 
schlüssig beschrieben und geregelt und konnten in den Gesprächsrunden an ausgewählten 
Beispielen veranschaulicht und konkretisiert werden. 
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Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten orientieren sich am wissenschaftlichen Standard 
im Bereich der Musikpädagogik als Basis des künstlerischen Studiums und im besonderen Maße 
an Forschungsfragen der Musikpädagogik im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung. Beide 
Aspekte werden in den Kontext der Nachwuchsentwicklung und der Forschung zu diesem 
gesellschaftlich wichtigen Thema gestellt. 

Als Schwerpunkt bei der Weiterentwicklung der Forschung und der Studiengangsentwicklung 
widmet sich die GMPU neben dem Forschungsprofil im wissenschaftlichen Bereich (Angewandte 
Musikwissenschaft, Ethnomusikologie, Musikpädagogik), im künstlerischen Bereich 
(Musikalische Aufführungskunst, Komposition, Klang und Intermedia) sowie in EEK 
insbesondere der Entwicklung/Etablierung von Artistic Research (AR). Damit öffnet sich die 
GMPU einem international immer stärker an Bedeutung gewinnenden, zentralen Forschungsfeld 
und bietet Lehrenden wie Studierenden ein attraktives Forschungsumfeld. Beim Vor-Ort-Besuch 
konnten sich die Gutachter*innen nachdrücklich davon überzeugen, dass entsprechende 
Forschungszugänge, Forschungsverständnisse und Forschungsdefinitionen weiterentwickelt 
und präzisiert wurden und die entsprechenden Forschungsinfrastrukturen (u. a. „quARtier“) 
geschaffen werden. Eine eigene Professur für Artistic Research sowie eine Stelle als 
Universitätsassistent*in für Musikvermittlung Artistic Research im Ausmaß von 
0,5 Vollzeitäquivalente (VZÄ) wurden 2025 eingerichtet. 

Des Weiteren orientiert sich das Profil der GMPU am geopolitischen Standort der Alpe-Adria-
Region. Das Konzept für die Spezialisierung als Privatuniversität im Alpe-Adria-Raum umfasst 
sowohl die Angebote im Bereich der künstlerischen Ausbildung als auch die Aufstellung von 
Forschungsfragen und die Zusammenführung beider Bereiche. Die Studierenden der GMPU 
werden in diesen Prozess intensiv eingebunden. 

Die historisch gewachsenen Erfahrungen der GMPU als ehemaliges Landeskonservatorium 
werden ebenso beachtet wie die Verpflichtung zur Tradition durch die Namensgebung als 
Gustav Mahler Privatuniversität. 

Die genannten Aspekte wurden beim Vor-Ort-Besuch von allen Statusgruppen (Leitung, 
Lehrende, Verwaltung, Studierende) vertieft ausgeführt und mit Beispielen belegt. Nennen kann 
man dafür beispielsweise die im ersten Akkreditierungszeitraum installierte Professur für 
Interdisziplinäre Musikpädagogik und die Professur für Ethnomusikologie. 

Es werden verschiedene Forschungstypen beachtet: wissenschaftliche Forschung, künstlerisch-
wissenschaftliche Forschung, künstlerische Forschung. 

Zusammenfassend stellen die Gutachter*innen fest, dass die GMPU im Akkreditierungszeitraum 
ihr Profil geschärft hat und sich alle Forschungs- und Entwicklungsvorhaben weiterhin 
konsequent am gemeinsam erarbeiteten Konzept ausrichten. 

Das Kriterium ist aus Sicht der Gutachter*innen erfüllt. 

Hervorzuhebende gute Praxis 

Als Beispiel für gute Praxis ist aus gutachterlicher Sicht das Editionsprojekt Johann Joseph Fux: 
Missa in C (K47) hervorzuheben. Bei diesem Projekt wirkten wissenschaftlich-künstlerische 
Forschung und künstlerische Forschung (Erforschung der Performance) beispielhaft zusammen. 
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dem Stadttheater Klagenfurt zählt zu den wichtigen Kooperationen im Sinne der künstlerischen 
Praxis. 

Für die Forschung unterhält die GMPU Kooperationen sowohl mit regionalen als auch 
überregionalen Einrichtungen. Internationale Kooperationen reichen bis zur Grieg Academy 
(University of Bergen), aber auch zu verschiedenen Universitäten und Musikhochschulen in 
Deutschland und Griechenland. Einige dieser Institutionen sind hier exemplarisch aufgeführt: 

Regionale Forschungskooperationen: 

- MusiKuss: Kooperationspartner*innen= MSdLK (Musikschulen des Landes Kärnten) 

- Forum Interdisziplinäre Musikpädagogik an der GMPU: Kooperationspartner*innen= MSdLK 

- Musikschule Plus: Kooperationspartner*innen= MSdLK, AAU, HfM Hannover 

Interregionale Forschungskooperationen: 

- Doing Thinking in Jazz: Kooperationspartner*innen= Jam Music Lab Private University (JMLU), 
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz (KUG), Jazz Klub Kammerlichtspiele 

- Jazz for Kids: Kooperationspartner*innen= University of Ljubljana/Academy of Music, 
Mozarteum Salzburg, CMA Ossiach, Jeunesse Musicale 

Internationale Forschungskooperationen: 

- Experimental Concert Research: Kooperationspartner*innen= Zeppelin-Universität 
Friedrichshafen, Hochschule für Musik Karlsruhe, Max-Planck-Institut, TU Dortmund, University 
of York 

- Internationales Symposium „Komposition und Forschung“ an der GMPU: 
Kooperationspartner*innen= Grieg Academy (University of Bergen), HfM Düsseldorf, CMA 
Ossiach 

- dialoguing@arts – Advancing Cultural Literacy for Social Inclusion through Dialogical Arts 
Education: Kooperationspartner*innen: Universität Verona, Universität zu Köln, Universität 
Hildesheim, Universität Jyväskylä, Leuphana Universität Lüneburg 

Diese und weitere im Antrag aufgeführten Kooperationen sind durch zeitlich klar umrissene 
Projekte belegt. 

Die Gutachter*innen konnten sich beim Vor-Ort-Besuch von der lebendigen Gestaltung der 
institutionell verankerten Kooperationen überzeugen. 

Das Kriterium ist aus Sicht der Gutachter*innen erfüllt. 

Hervorzuhebende gute Praxis 

Die Gutachter*innen erachten die lokale Kooperation mit dem Stadttheater Klagenfurt, die 
Gesangsstudierenden die Möglichkeit zum Vorsingen gibt, als ein Beispiel guter Praxis. Die 
direkte Vorstellung vor dem Leitungsgremium des Stadttheaters ohne Zwischenschalten einer 
Agentur ist eine selten anzutreffende Praxis. Des Weiteren ist die Möglichkeit des Mitstudierens 
von angemessenen Partien innerhalb des Spielplans des Stadttheaters für Studierende der 
GMPU eine äußerst praxisbezogene Vorbereitung auf den Berufsalltag. 
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Darüber hinaus stellen die Gutachter*innen fest, dass das für die Ausbildung erforderliche 
Instrumentarium in ausreichender Anzahl vorhanden ist. Neben dem allgemeinen Bestand 
stehen den Studierenden auch in ausreichendem Maße Leihinstrumente zur Verfügung, wodurch 
ein flexibler und chancengerechter Zugang zur praktischen Ausbildung gewährleistet wird. 
Erwähnenswert ist zudem die musikbibliothekarische Infrastruktur der GMPU. Diese trägt 
wesentlich zur hochschuleigenen Versorgung der GMPU mit wissenschaftlichen und 
künstlerischen Ressourcen bei (Noten, Bücher, Tonträger, Handschriften, Datenbanken und 
digitale Ressourcen; Umfang: ca. 60.000 Einheiten). Überdies haben Angehörige der GMPU 
unbeschränkten Zugang zur Bibliothek der Universität Klagenfurt und können über diese auch 
Fernleihen nutzen. Zusätzlich besteht eine Kooperation mit der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien (mdw), in welcher ebenso die Mitnutzung der Bibliothek geregelt ist. 

Die Ausstattung der GMPU mit WLAN, Software und Hardware gehorcht den neuesten 
Standards. 

Die Gutachter*innen stellen fest, dass die GMPU über eine der Ausbildungsstruktur 
entsprechende, quantitativ und qualitativ adäquate Raum- und Sachausstattung verfügt. 
Überäume, Übekabinen sowie Lehr- und Laborräume stehen in ausreichendem Umfang zur 
Verfügung und werden bedarfsgerecht genutzt. Die Anmietung zusätzlicher Gebäude hat zu 
einer spürbaren Entlastung des Hauptgebäudes geführt und ermöglicht eine flexible 
Raumnutzung für Lehr- und Verwaltungszwecke. Die Hochschule hat ihre 
Verfügungsberechtigungen über externe Ressourcen nachvollziehbar dargelegt. Die zentralen 
Punkte der Nutzungsrechte wurden im Antrag auf Verlängerung der institutionellen 
Akkreditierung transparent beschrieben und waren für die Gutachter*innen beim Vor-Ort-
Besuch nachvollziehbar. 

Das Kriterium ist aus Sicht der Gutachter*innen erfüllt. 

Empfehlung 

Für die Gutachter*innen besteht im Bereich der Bibliotheksservices Entwicklungspotenzial 
hinsichtlich der Digitalisierung und der Erweiterung des Bestands an elektronischen Ressourcen. 
Eine verstärkte Ausrichtung auf E-Books, digitale Zeitschriften und weitere Online-Angebote 
wäre aus der Sicht der Gutachter*innen eine sinnvolle Ergänzung des bestehenden Angebots. 
Die GMPU hat in diesem Bereich noch Ausbaupotenzial, zeigt jedoch die Bereitschaft und 
Motivation, entsprechende Entwicklungsschritte zu setzen. 

Hervorzuhebende gute Praxis 

Die Gutachter*innen heben als Beispiel guter Praxis hervor, dass die Auslagerung 
administrativer Tätigkeiten in Nebengebäude – einschließlich der Anmietung zusätzlicher 
Räumlichkeiten – zu einer spürbaren Entlastung des Hauptgebäudes geführt hat. Dadurch 
können die vorhandenen räumlichen Ressourcen nun gezielt für die Verbesserung der 
Übemöglichkeiten der Studierenden genutzt werden, was insgesamt ein besonders gelungenes 
Beispiel für eine studierendenorientierte Ressourcenplanung darstellt. 
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Verfügung steht. Hier finden sich Termine, Zuständigkeiten, Kontakte und ein Glossar zur Arbeit 
bzw. Studium an der GMPU. 

Die Gutachter*innen stellen fest, dass die GMPU auf ihrer Website umfassende, aktuelle und 
leicht zugängliche Informationen über ihre Leistungen bereitstellt. Dazu zählen insbesondere 
die Satzung, Studienpläne mit zugehörigen Studien- und Prüfungsordnungen, Muster der 
Ausbildungsvereinbarungen sowie eine strukturierte Darstellung des 
Qualitätsmanagementsystems. Die Informationen sind in klarer und benutzerfreundlicher Form 
aufbereitet und für unterschiedliche Zielgruppen (Studieninteressierte, Studierende, externe 
Stakeholder) gut übersichtlich dargestellt. 

Das Kriterium ist aus Sicht der Gutachter*innen erfüllt. 

3 Zusammenfassung und abschließende Bewertung 
Aufgrund der Informationen im Antrag auf Verlängerung der institutionellen Akkreditierung und 
den Gesprächen beim Vor-Ort-Besuch konnten sich die Gutachter*innen einen umfassenden 
Eindruck über die Gustav Mahler Privatuniversität (GMPU) verschaffen und kommen 
zusammenfassend zu folgenden Schlussfolgerungen in Bezug auf die einzelnen Kriterien: 

(1) Profil und Zielsetzung 

Mit der Gründung einer Privatuniversität für Musik des Landes Kärnten und der Einrichtung 
akademischer Bachelor- und Masterstudiengänge der Instrumental- und Gesangspädagogik 
sowie der Musikalischen Aufführungskunst hat die GMPU die Basis gelegt zur Steigerung der 
nationalen, interregionalen und internationalen Vernetzungs- und Kooperationsfähigkeit der 
höheren Musikausbildung Kärntens durch die Studien und Lehrgänge der Musik in künstlerisch-
pädagogisch-wissenschaftlicher Ausrichtung in den Studienbereichen Musikalische 
Aufführungskunst (MAK) und Interdisziplinäre Musikpädagogik (IMP). 

Im Zeitraum nach der Erstakkreditierung hat die GMPU ihr institutionelles Profil weiter geschärft 
und daraus ihre Ziele für ihre Hochschulentwicklung abgeleitet und im „Entwicklungsplan für 
die 2. Akkreditierungsperiode" ausführlich dargelegt. Deutlich spürbar für die Gutachter*innen 
beim Vor-Ort-Besuch war ebenso das Bekenntnis aller Statusgruppen der GMPU zur 
ambitionierten „Mission: 360° Musik“, zu einer offenen, von Vielfalt, Internationalität und 
Diversität geprägten kreativen Gemeinschaft in einem universitären Umfeld sowie zu ihrer 
institutionellen Schwerpunktentwicklung zur künstlerischen Forschung (Artistic Research). 
Durch die Antragsunterlagen und die Gespräche beim Vor-Ort-Besuch konnten sich die 
Gutachter*innen davon überzeugen, dass die GMPU die Einhaltung akademischer Standards 
gewährleistet und zugleich um Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung bestrebt ist. 

(2) Entwicklungsplanung 

Dem Antrag auf Verlängerung der institutionellen Akkreditierung ist ein aktualisierter, 
überzeugender „Entwicklungsplan für die 2. Akkreditierungsperiode“ beigegeben, der schlüssig 
auf der vorangegangenen Akkreditierungsperiode aufbaut und für die zweite 
Akkreditierungsperiode bis 2031 in differenzierter und plausibler Weise die inhaltlichen, 
strategischen und operativen Maßnahmen sowie notwendigen Ressourcen einer gezielten 
Weiterentwicklung darlegt. Die in den Bereichen Governance und Qualitätsmanagement 
verankerten Prozesse einer regelmäßigen strukturierten und systematischen Überprüfung der 
Zielerreichung des Entwicklungsplans sind an der GMPU fest implementiert und werden separat 
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auch in einem eigenen Qualitätshandbuch detailliert dargelegt. Diese entsprechen durchwegs 
den üblichen Standards und erweisen sich aus Sicht der Gutachter*innen als zeitgemäß, gut 
austariert und tragfähig. 

Die Profilierungen und Curriculumsreformen in Studium und Lehre zielen für die 
Studienbereiche „Musikalische Aufführungskunst“ und „Interdisziplinäre Musikpädagogik“ inkl. 
„Jazz“ mittels gut reflektierter Maßnahmen auf einen hohen Grad an Professionalisierung, 
Ausdifferenzierung sowie eine hohe Beschäftigungsfähigkeit in künstlerisch-pädagogischen 
Berufsfeldern. Die Maßnahmen im Bereich Organisation und Struktur beziehen sich auf eine 
Konsolidierung des Human Resource Managements und der Finanzverwaltung, die Einrichtung 
eines Vizerektorats Kunst und Forschung, eines neuen Instituts für Komposition, Musiktheorie 
und Klangkunst sowie eine Stärkung des International Office im Bereich Forschung und eine 
Stärkung des Orchestermanagements/Orchesterbüros. Im Hinblick auf ein Doktoratsstudium 
ist eine eigene Koordinations- und Serviceeinrichtung vorgesehen. 

(3) Organisation der Privatuniversität 

Die etablierte Organisationsstruktur der GMPU, die die Autonomie der Hochschule und damit 
die Freiheit der Wissenschaft und Lehre sowie die Freiheit des künstlerischen Schaffens und der 
Vermittlung von Kunst und ihrer Lehre gewährleistet, ist sehr gut nachvollziehbar im 
„Organisationsplan der Gustav Mahler Privatuniversität“, der im Einklang mit den 
Bestimmungen der Satzung steht, dargestellt. Die Organisationsstruktur überzeugte die 
Gutachter*innen beim Vor-Ort-Besuch bei den einzelnen Besprechungsrunden mit den 
Vertreter*innen unterschiedlicher Organisationseinheiten der GMPU. Mit ihrer sowohl im Antrag 
als auch im Organisationsplan, sehr transparent dargestellten Organisationsstruktur sichert die 
GMPU ein austariertes System der akademischen Selbstverwaltung sowie der Leitung und der 
strategischen Steuerung bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Interessen des Rechtsträgers. 
Dies war bei den einzelnen Gesprächsrunden beim Vor-Ort-Besuch in seiner gelebten 
Hochschulpraxis für die Gutachter*innen sehr gut nachvollziehbar. In der aktuellen Version 
ihrer Satzung hat die GMPU mit Bezug auf die Ausschreibung und das Besetzungsverfahren für 
das wissenschaftliche/künstlerische Personal sowie das Auswahlverfahren für das 
Verwaltungspersonal geregelt. Die Maßnahmen für transparente, qualitätsgesicherte Auswahl- 
und Besetzungsverfahren sind ausführlich im Antrag beschrieben und wurden aus Sicht der 
Gutachter*innen sehr anschaulich vor Ort erläutert. Auch die Maßnahmen und der 
Prozessablauf bei der Durchführung von Berufungsverfahren für Universitätsprofessuren 
entsprechen aus gutachterlicher Sicht nationalen sowie internationalen hochschulischen 
Standards und sind – neben den schlüssig formulierten Verfahrensschritten der 
Berufungsordnung – sehr gut nachvollziehbar im Antrag abgebildet. 

Die vorgelegte „Habilitationsordnung“ (als wissenschaftliche Habilitationsfächer 
Ethnomusikologie, Angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik, als künstlerisch-
wissenschaftliche Habilitationsfächer Artistic Research und Musiktheorie sowie als künstlerische 
Habilitationsfächer die zentralen künstlerischen Fächer im Studiengang „Musikalische 
Aufführungskunst“) tritt nach erfolgreicher Akkreditierung eines facheinschlägigen 
Doktoratsstudiengangs als Anhang der Satzung in Kraft. 

Ihre Angelegenheiten gemäß § 5 Abs. 2 PrivHG hat die GMPU in der vorgelegten Satzung 
geregelt sowie in den entsprechenden Anhängen schlüssig beschrieben und in den 
Besprechungsrunden an ausgewählten Beispielen veranschaulicht und konkretisiert. 
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(4) Qualitätsmanagementsystem 

Die GMPU hat mit der Erstakkreditierung schrittweise und unter Einbeziehung interner und 
externer Interessensvertreter*innen ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) aufgebaut, das 
aus Sicht der Gutachter*innen sehr gut nachvollziehbar und zielorientiert in das strategische 
Hochschulmanagement eingebunden und in einem „Qualitätshandbuch (Version 2, aktualisiert 
2024)“ beschrieben ist. Es definiert Prozesse und Instrumente zur regelmäßigen Evaluierung, 
Qualitätssicherung und Weiterentwicklung von Studium und Lehre sowie von Forschung und 
Entwicklung und/oder Entwicklung und Erschließung der Künste. Die GMPU erhebt regelmäßig 
quantitative und qualitative Informationen (u. a. verschiedene Formen des 
Studierendenfeedbacks, Lehr- und Forschungsleistungen gemäß Zielvereinbarungen, 
Absolvent*innenerfolge und Erkenntnisse aus Mitarbeiter*innengesprächen), die von der Stelle 
Qualitätsmanagement ausgewertet und aufbereitet werden. In ihrer Satzung hat die GMPU die 
Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis und akademischer Integrität als 
grundlegendes Prinzip der GMPU festgehalten; diese werden den Studierenden beispielsweise 
im Modul „Wissenschaftliches Arbeiten“ vermittelt. Die Stellen QM Forschung/Wissenschaft, 
Lehre und Organisation koordinieren alle qualitätssichernden Aktivitäten und stellen sicher, 
dass die Prozesse und Verfahren der Qualitätssicherung auf allen Ebenen umgesetzt werden 
und das System Wirksamkeit entfaltet. In den eingereichten Unterlagen (Antrag, 
Qualitätshandbuch, Satzung, Entwicklungsplan) finden sich Beschreibungen für alle Phasen des 
Kreislaufs, in den Gesprächen beim Vor-Ort-Besuch wurde die Umsetzung durch Beispiele 
verdeutlicht und plausibel dargelegt. 

(5) Beratungs- und Unterstützungsangebot für Studierende 

Aus Sicht der Gutachter*innen stellt die GMPU ein klar strukturiertes, breit gefächertes und gut 
zugängliches Angebot zur fachlichen, studienorganisatorischen sowie psychosozialen Beratung 
und Unterstützung für ihre Studierenden bereit. Im Bereich der psychosozialen Unterstützung 
besteht ein professionelles Beratungsangebot an der Privatuniversität, das den Studierenden 
offensteht. Sowohl aus den Antragsunterlagen als auch im Rahmen des Vor-Ort-Besuchs wurde 
ersichtlich, dass in individuellen Bedarfssituationen auf die Studierendenvertretung oder auf 
den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen (AKG) verwiesen wird. Ergänzend informieren der 
Code of Conduct sowie die Informationsmaterialien der Ombudsstelle und des AKG über 
weiterführende psychosoziale Anlaufstellen. Ebenso konnten die Gutachter*innen feststellen, 
dass an der GMPU ein formalisiertes und funktional implementiertes 
Beschwerdemanagementsystem etabliert ist, das sowohl Studierenden als auch 
Mitarbeiter*innen offensteht und eine planvolle, nachvollziehbare und institutionell verankerte 
Bearbeitung von Beschwerden gewährleistet. 

(6) Forschung und Entwicklung und/oder Entwicklung und Erschließung der Künste 

Basierend auf dem Antrag auf Verlängerung der institutionellen Akkreditierung und der 
ausführlichen Darlegung im Entwicklungsplan für die 2. Akkreditierungsperiode sowie dem Vor-
Ort-Besuch, orientiert die GMPU aus Sicht der Gutachter*innen ihre Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeiten an ihrem Profil und ihren Zielen und hat hierfür ein schlüssiges Konzept 
entwickelt, das die strategischen Ziele und deren Umsetzung in geeigneten Maßnahmen 
umfasst. Profil und Zielsetzung der GMPU wurden nach der Erstakkreditierung weiter geschärft: 
Als Schwerpunkt bei der Weiterentwicklung der Forschung und der Studiengangsentwicklung 
widmet sich die GMPU neben einem Forschungsprofil im wissenschaftlichen Bereich 
(Angewandte Musikwissenschaft, Ethnomusikologie, Musikpädagogik), im künstlerischen 
Bereich (Musikalische Aufführungskunst, Komposition, Klang und Intermedia) sowie in EEK 
insbesondere der Entwicklung/Etablierung von Artistic Research (AR). Beim Vor-Ort-Besuch 
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konnten sich die Gutachter*innen nachdrücklich davon überzeugen, dass entsprechende 
Forschungszugänge, Forschungsverständnisse und Forschungsdefinitionen weiterentwickelt 
und präzisiert werden und die entsprechenden Forschungsinfrastrukturen (u. a. „quARtier“) 
geschaffen werden. Die Gutachter*innen erhielten einen Einblick in Projekte der 
Musikpädagogik, der Ethnomusikologie, der Interdisziplinären Musikpädagogik und des Artistic 
Research, wobei die Lehrenden überzeugend dargelegt haben, wie ihre Forschungsvorhaben 
sowohl in die Lehre einbezogen werden, fachübergreifend und interdisziplinär aufgebaut sind 
und in Symposien und Workshops interregional und international wirksam werden. Die 
Forschungsleistungen und -erträge der GMPU entsprechen aus Sicht der Gutachter*innen dem 
wissenschaftlichen Anspruch und der jeweiligen Disziplin und sind umfassend im 
Forschungsservice dokumentiert. 

Die GMPU hat vielfältige institutionell verankerte Kooperationen in der Forschung und 
Entwicklung und Entwicklung und Erschließung der Künste mit hochschulischen und, 
insbesondere im Bereich der künstlerischen Praxis, mit nicht-hochschulischen 
Partnereinrichtungen im In- und Ausland etabliert. 

Finanziell und strukturell abgesichert fördert die GMPU in einer quantitativ und qualitativ 
adäquaten Forschungsinfrastruktur die Forschungs- bzw. Entwicklungstätigkeiten ihres 
wissenschaftlichen bzw. wissenschaftlich-künstlerischen Lehr- und Forschungspersonals durch 
geeignete organisatorische und strukturelle Rahmenbedingungen mit einer alle wesentlichen 
Bereiche abdeckenden tragfähigen und funktionstüchtigen forschungsunterstützenden 
Infrastruktur sowie dem disziplinenübergreifenden Austausch und Dialog durch das 
Forschungsforum, das Gremium Forschung-Lehre-Praxis (FOLEP) oder mit eigenen 
Forschungsräumen (z. B. das „Digi.Music.Lab“ und das „quARtier“). 

Die GMPU leistet dabei in vielfältiger Weise einen Wissenstransfer in die Gesellschaft: durch die 
Beförderung der Künstlerischen Praxis (prominent im Konzerthaus Klagenfurt und darüber 
hinaus in vielen durch Kooperationen verbundenen Veranstaltungsstätten) für ein weit 
gefasstes Publikum als kultureller Wissenstransfer, im Rahmen musikpädagogischer 
Forschungsvorhaben in Kooperation mit Musikschulen und Allgemeinbildenden Schulen oder auf 
dem Gebiet der Technologie durch die Forschungsvorhaben im Bereich der Elektronischen 
Komposition. 

In ihren spezifischen Fachgebieten erbringt die GMPU aus Sicht der Gutachter*innen 
Forschungsleistungen, die dem universitären Anspruch der jeweiligen Disziplin entsprechen (in 
den wissenschaftlichen Bereichen Ethnomusikologie, Angewandte Musikwissenschaft und 
Musikpädagogik, in den künstlerisch-wissenschaftlichen Bereichen Artistic Research und 
Musiktheorie) sowie durch zentrale Forschungskooperationspartner (z. B. Wissenschaftsverein 
Kärnten „Landschaft des Wissens“, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien mdw, 
Orpheus Institute Gent, Hochschule der Künste Bern, Conservatorio Castelfranco, Society for 
Artistic Research etc.) eine internationale Sichtbarkeit gewährleisten. 

(7) Personal 

Aus Sicht der Gutachter*innen verfügt die GMPU über ausreichend und den Anforderungen der 
jeweiligen Stelle entsprechend fachlich und didaktisch qualifiziertes wissenschaftliches bzw. 
wissenschaftlich-künstlerisches Lehr- und Forschungspersonal. Dabei deckt die GMPU ihr 
Lehrvolumen zu über 90 % durch hauptberufliches wissenschaftlich-künstlerisches Personal ab; 
für 2030/2031 wird avisiert, dass sich das Verhältnis auf 80,76 VZÄ hauptberuflich zu 6,09 VZÄ 
nebenberuflich, d. h. 92,99 % zu 7,01 %, weiter verschiebt. Für sämtliche Bachelor- und 
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Masterstudiengänge sind somit fachlich einschlägig qualifizierte Personen als hauptberufliche 
Professor*innen sowie wissenschaftlich-künstlerisches Lehr- und Forschungspersonal 
verantwortlich. Die angemessene fachliche und didaktische Qualifikation wird durch 
entsprechende Berufungs- bzw. Einstellungsverfahren sowie künftig auch durch eine weitere 
Optimierung des Recruitingprozesses garantiert. Die Gutachter*innen konnten sich nach 
Papierlage und Augenschein ein Bild von der Passgenauigkeit und Qualität des aktuellen Lehr- 
und Forschungspersonals machen und sich beim Vor-Ort-Besuch vom hohen Engagement und 
der Expertise des Personals überzeugen. 

In Hinblick auf die abgeschlossenen, laufenden und prospektiven Forschungsprojekte sowie 
sonstigen Projekte mit Forschungsbezug an der GMPU ist ersichtlich, dass das wissenschaftliche 
und künstlerische Personal umfassend und – für die geringe Größe der Institution – in großer 
Breite in verschiedene Forschungsaktivitäten eingebunden ist. 

Die Gewichtung von Lehr-, Forschungs- und administrativen Tätigkeiten des hauptberuflichen 
Lehr- und Forschungspersonals ist grundsätzlich nach Funktionsgruppen unterschieden und in 
den Funktionsbeschreibungen der Dienstordnung dargelegt sowie in den jeweiligen 
Dienstverträgen geregelt. Die Lehrverpflichtung inkl. Abnahme von Prüfungen beträgt bei 
künstlerischen Professuren bis zu 25 SWS, bei wissenschaftlichen Professuren max. 12 SWS. 
Der Anteil der Stellen mit überwiegendem oder großem Forschungsanteil soll ab 2025 bis 2031 
deutlich ausgebaut werden, sodass hinreichend zeitliche Freiräume für Forschung und EEK 
bestehen. 

Aktuell werden die Weiterbildungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen vor allem durch 
regelmäßige Mitarbeiter*innengespräche, abteilungsinterne und -übergreifende Meetings sowie 
bedarfsorientierte Fortbildungen gewährleistet. Hinsichtlich des Weiterbildungsangebots 
profitiert die GMPU von entsprechenden Kooperationen mit dem Carinthian International Center 
sowie der Kärntner Verwaltungsakademie; vorgesehen ist zudem der Aufbau eines internen 
Schulungssystems. In Verbindung mit der Fachhochschule Kärnten, der Pädagogischen 
Hochschule Kärnten und der Universität Klagenfurt wird parallel ein gemeinsames 
Weiterbildungsprogramm für Hochschullehrende etabliert, wodurch speziell 
hochschuldidaktische Belange adressiert werden können. 

Die Einbindung des mit deutlich unter 10 % sehr geringen Anteils des nebenberuflich tätigen 
Lehrpersonals in die Lehr- und Studienorganisation ist in der Dienstordnung und den Verträgen 
klar geregelt; bei der Planung der Lehrveranstaltungen wird auf nebenberuflich Lehrende 
besondere Rücksicht genommen. 

Im Bereich des nichtwissenschaftlichen Personals ist parallel zur Entwicklung des Lehr- und 
Forschungspersonals ein signifikanter Aufwuchs zu verzeichnen, sodass alle relevanten 
Bereiche in Administration, Verwaltung und wissenschaftsunterstützender Infrastruktur 
stellenmäßig in ausreichendem Maße abgedeckt sind. 

(8) Finanzierung 

Auf der Grundlage des Finanzierungsplans für den Zeitraum 2025 – 2031, der am 30.8.2024 
vom Universitätsrat verabschiedet wurde und ausführlich die verschiedenen Einnahmen (vor 
allem Studiengebühren) und Ausgaben (aufgeteilt in Personalausgaben und Sachausgaben) 
auflistet, kommen die Gutachter*innen zu der Einschätzung, dass die GMPU über eine 
tragfähige und nachhaltige Finanzierung verfügt, welche die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
entsprechend dem Entwicklungsplan sicherstellt. Den Finanzierungsbedarf für die 2. 
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Akkreditierungsperiode hat das Land Kärnten im Finanzrahmen festgeschrieben und der GMPU 
zugesichert und dabei auch den geplanten Doktoratsstudiengang berücksichtigt. 

Um den Betrieb auch bei unvorhersehbaren Ereignissen aufrechtzuerhalten, wurde eine 
Finanzrücklage gebildet und jährlich in der Budgetplanung berücksichtigt, um z. B. das 
Auslaufen von Studiengängen, hohe Inflationsraten oder mögliche Mindereinnahmen 
ausgleichen zu können. 

(9) Infrastruktur 

Die Gutachter*innen konnten im Rahmen des Vor-Ort-Besuchs sowie anhand der 
Antragsunterlagen nachvollziehen, dass die GMPU über eine angemessene und funktional gut 
ausgestattete Infrastruktur und über eine quantitativ und qualitativ adäquate Raum- und 
Sachausstattung verfügt, die den Anforderungen des Studienbetriebs gerecht wird, sowie die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben entsprechend dem Entwicklungsplan sicherstellt. So nutzt die 
GMPU neben den Räumlichkeiten in ihrem Hauptgebäude die zusätzlich angemieteten 
Räumlichkeiten an den Standorten Lidmanskygasse und 8.-Mai-Straße, wobei sich insbesondere 
die weiteren spezifisch ausgerichteten Lehr- und Laborräume positiv auf das Lehr- und 
Lernumfeld auswirken. Zusätzlich kann sie auch weitere Räumlichkeiten des Konzerthauses 
anmieten. Zur Verfügung stehen ausreichend Überäume und Übekabinen, die den Bedarf 
abdecken bzw. weitere Auslastungen zulassen. Darüber hinaus konnten die Gutachter*innen 
feststellen, dass das für die Ausbildung erforderliche Instrumentarium in ausreichender Anzahl 
vorhanden ist. Ebenso stehen den Studierenden in ausreichendem Maße Leihinstrumente zur 
Verfügung, wodurch ein flexibler und chancengerechter Zugang zur praktischen Ausbildung 
gewährleistet wird. Die musikbibliothekarische Infrastruktur der GMPU trägt wesentlich zur 
hochschuleigenen Versorgung mit wissenschaftlichen und künstlerischen Ressourcen bei, und 
überdies haben Angehörige der GMPU Zugang zur Bibliothek der Universität Klagenfurt AAU 
und der mdw. Die Ausstattung der GMPU mit WLAN, Software und Hardware gehorcht den 
neuesten Standards. 

(10) Kooperationen 

Aus Sicht der Gutachter*innen verfügt die GMPU zusätzlich zu institutionell verankerten 
Kooperationen für Forschung und Entwicklung und/oder Entwicklung und Erschließung der 
Künste, wie die über Erasmus vertraglich gebundenen Partnerschaften oder die qualifizierte 
vertraglich gebundene Partnerschaft mit der Kunstuniversität Graz und der mdw, über weitere 
hochschulische (Universitäten und Musikhochschulen) und nicht-hochschulische 
Partnerschaften (Festivals und Wissenschaftseinrichtungen) sowie Projektpartnerschaften 
(Stiftungen, Kulturvereine, Akademien) im In- und Ausland, die dem Profil der GMPU 
entsprechen und ihre Attraktivität über den Standort Kärnten hinaus fördern. Starke 
hochschulische Partnerschaften, die aktiv in die künstlerische und wissenschaftliche Lehre 
eingebunden werden, ergeben sich aus der interregionalen Position im Alpe-Adria-Raum. 
Hervorzuheben sind hier die Zusammenarbeit mit Musikschulen, die Aktivitäten im Fachbereich 
Volksmusik sowie grundsätzlich der offene und lebendige Umgang der GMPU mit Partner*innen 
in allen angrenzenden Bereichen. Diese Kooperationen fördern und stärken die Mobilität von 
Studierenden und Personal. 

(11) Information 

Aus Sicht der Gutachter*innen ist die Website der GMPU gut nachvollziehbar strukturiert, 
benutzerfreundlich gestaltet und gewährleistet einen effizienten Zugang zu allen relevanten 
Inhalten. Mit dem Campus-Management-System AcademyFive (ACF) steht den Studierenden 
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ein zentrales, individuell nutzbares Studierendenportal mit der systematischen Erfassung und 
strukturierten Verwaltung des gesamten Studienbetriebs zur Verfügung und mit der Plattform 
NOTES eine Plattform für die interne Kommunikation. Die wichtigsten Informationen zur GMPU 
wie Termine, Zuständigkeiten, Kontakte und ein Glossar werden zusätzlich in gedruckter Form 
eines jährlich aktualisierten umfangreichen Mitarbeiter*innen und Studierendenhandbuchs 
veröffentlicht. 

Aus Sicht der Gutachter*innen sind alle Kriterien erfüllt. In einigen Bereichen war es ihnen 
wichtig, die an der GMPU gelebte gute Praxis hervorzuheben bzw. Empfehlungen im Hinblick 
auf die Weiterentwicklung zu benennen. 

Die Gutachter*innen empfehlen dem Board der AQ Austria eine Verlängerung der 
institutionellen Akkreditierung der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) für 
die nächsten sechs Jahre. 

4 Eingesehene Dokumente 
 Antrag auf Verlängerung der institutionellen Akkreditierung der Gustav Mahler 

Privatuniversität für Musik (GMPU) vom 19.09.2024, eingelangt am 19.09.2024, in der 
Version vom 19.12.2024, eingelangt am 19.12.2024 

 Nachreichungen vor dem Vor-Ort-Besuch vom 12.03.2025, 27.03.2025 und 04.04.2025 

 Nachreichungen während des Vor-Ort-Besuchs vom 08.04.2025 und 09.04.2025 

 Nachreichungen nach dem Vor-Ort-Besuch vom 26.05.2025 






